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Anfrage 

der Abgeordneten DDr.Niedenvieser, Robert Strob~ Mag.Guggenberger, Gisela Wunn 
und Genossen an den Bundesminister rur Äußere Angelegenheiten 

betreffend Europäische Sozialchat1a D drohende Aufkündigung durch Italien 

In einem Interview ruf die Wochenzeitung "The European" (Ausgabe Nr.220) hat der italieni

sche Europaminister Livio Caputo angekündigt, daß Italien in Zukunft gemeinsam mit Großbri

tannien gegen das Sozialkapitel des Maastrichter Vertrages eintreten werde. Im genannten Arti
kel wurde dies als "dramatischer Schritt" Italiens bezeichnet. War die Ablehnung der Europäi

schen Sozialchatta durch Großbritannien rur Österreich noch von eher untergeordneter Bedeu
tung, so würde ein Austritt Italiens aufgrund der engen Nachbarschaft unübersehbare Folgen 
rur einen gemeinsamen Arbeitc;markt mit sich bringen. Es ist nämlich schwer vorstellbar, daß 
Österreich hinsichtlich italienischer Arbeitnehmer in Österreich die Prinzipien der Sozialcharta 
und die einschlägigen Verordnungen und Richtlinien anwendet, wenn ebendiese Anwendung 

tUr östcITCichische Arbeitnehmer in Italien nicht sichergestellt wäre. 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für Äußere Angele

genheiten die folgende 
Anfrage: 

1. Verfugen Sie über authentische Informationen darüber, was die aktuelle Haltung Italiens zur 
euopäischen Sozialpolitik anlangt und wenn ja, wie lauten diese? 

2 Welche Konsequenzen hätte ein Austritt Italiens aus der gemeinsamen EU-Sozialpolitik ruf 
den italienisch~östeneichischen Sozialraum und insbesondere fur die Arbeitnehmer, welche 
wechselseitig im anderen Staat beschäftigt sind? 

3. Können die bestehenden Regelungen.über die Gleichstellung sO\l.l;e das Accordino·rur den 
Fall einer künftigen Nichtanwendung der Sozialnonnen durch Italien einen Ersatz bieten? 

4. War die künftige Linie Italien in der europ. Sozialpolitik bereit'l Gegenstand bilateraler Ges
priiche und wenn ja, auf welcher Ebene und mit welchem Ergebnis? 
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